
Alles Wissenswerte über Tierversicherungen bei    www.  tier-und-halter.de      (home)

Vier auf einen Streich   VFD Sondertarif 
Ausfüllhilfe und Beitragsübersicht VFD – Pferd & Reiter sicher     

Bitte füllen Sie die Vertragserklärung von oben nach unten aus. Hierbei bitte deutlich und gut 
lesbar schreiben. 
1. Block Antragsteller:  Die persönlichen Daten des Versicherungsnehmers. 
2. Block Versicherungsbeginn:  Entweder „Sofort“ (frühest möglicher Beginn nach 

einsenden) oder gewünschtes Datum eintragen. 
Vers.-Dauer: Wichtiger Hinweis: Wenn das versicherte Pferd nicht mehr in Ihrem Besitz ist 
(verkauft, verstorben), werden die entsprechenden Vertragsbestandteile aufgelöst.

3. Block Bitte wählen Sie: Gewünschten Versicherungsschutz ankreuzen und den Beitrag
in die Spalte „Monats-Beiträge“ einsetzen. 
         
Kombi Pferd und Reiter sicher 1-fach       19,41 € 
Kombi Pferd und Reiter sicher 2-fach       22,72 € 

oder Einzelwahl:
nur Pferdehalterhaftpflicht Reitpferd 10,09 €  
   *            *                      Aufzucht- / Gnadenbrot. 6,63 €  
nur Pferde OP-Kranken 1-fach         9,31 €  
nur Pferde OP-Kranken 2-fach         13,20 €  
4. Block Angaben zum Pferd: Hier die Ihnen bekannten Daten eintragen. Achtung: Position 

Verwendungszweck: "Reitpferd" . Wenn andere Verwendung, z.B. Kutschpferd, Schulpferd, 
Zuchtpferd, Traber usw., bitte anrufen.  

5. Block Vorversicherung: Hier bitte die Fragen beantworten. 
6. Block Lastschrifteinzugsermächtigung: 

Hier wird mit der Angabe der Kontonummer bestätigt, dass abgebucht werden soll.
           Zusätzlich können Sie hier noch bestimmen wann die Abbuchung erfolgen soll.

Wenn keine Abbuchung gewünscht wird, bitte „per Rechnung“ hinschreiben
7. Block Unterschrift: 

Nach Unterschrift die Vertragserklärung entweder faxen    FAX-Nr: 02432 - 89 31 87
oder per Post an: 

Uelzener  Generalagentur
Tier und Halter GmbH

 Buchenweg 2
41849 Wassenberg

Wichtig:
Bitte auch das Formular "Information für den Kunden" ausfüllen, unterschreiben und beifügen.

Wie lange dauert die Bearbeitung? 
Von der Absendung der Vertragserklärung bis zur Zusendung der Police vergehen 
erfahrungsgemäß 3 - 4 Wochen.   

Für weitere Auskünfte und Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur 
Verfügung. Telefon 02432 7036

Hier können Sie die betroffenen Versicherungsbedingungen einlesen:

UEAHB Allgemeine Bedingungen der Uelzener für die Haftpflichtversicherung
BBR 1 Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversicherung für Privatpersonen, private Tierhalter, Halter 

von Wassersportfahrzeugen, Lehrer, Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst und Inhaber von privaten Tankanlagen
BBR Pferd Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversicherung für Pferdehalter 
ABKP Allgemeine Bedingungen der Uelzener für die Tierkrankenversicherung von Pferden
AUB Allgemeine Bedingungen der Uelzener für die Unfallversicherung
UE-MTRB Bedingungen für die Spezial-Rechtsschutzversicherung für Mensch mit Tier
BBRS Allgemeine Bedingungen der Uelzener zur Rechtsschutzversicherung

www.  tier-und-halter.de  

http://www.tier-und-halter.de/Bedingungen/BBRS.pdf
http://www.tier-und-halter.de/
http://www.tier-und-halter.de/
http://www.tier-und-halter.de/
http://www.tier-und-halter.de/Bedingungen/UE_MTRB.pdf
http://www.tier-und-halter.de/Bedingungen/UEAHB.pdf
http://www.tier-und-halter.de/Bedingungen/ABKP.pdf
http://www.tier-und-halter.de/Bedingungen/BBRPferd.pdf
http://www.tier-und-halter.de/Bedingungen/BBR1.pdf
http://www.tier-und-halter.de/Bedingungen/BBR1.pdf
http://www.tier-und-halter.de/Bedingungen/UEAHB.pdf


V E R S I C H E R U N G E N

Vertragserklärung auf eine

VFD - Pferd & ReiterSicher - Versicherung
bei der Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G.
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Interne Vermerke (von der Agentur oder dem Geschäftspartner auszufüllen)
Neu
Änderung

Versicherungs-Nr. Agt.-Nr. Vermittelt durch

Zum Versicherungsvertrag
Vers.-Beginn:
00:00 Uhr – frühestens 
ab Eingang Uelzener

Vers.-Dauer:
10 Jahre
5 Jahre (10 % Zuschlag)

1 Jahr (25 % Zuschlag)

Gewünschte Zahlungsweise:
jährlich halbjährlich (1 % Zuschlag)

vierteljährlich
(1,5 % Zuschlag)

monatlich (2,5 % Zuschlag)

Monatliche 
Zahlungsweise 
nur per Lastschrift. 

Schlusserklärung des Antragstellers und Unterschrift
Die oben stehenden Versicherungen sind voneinander unabhängige, rechtlich selbstständige Verträge. Nachdem ich den Erstbeitrag bezahlt habe, das ist meine Ver-
tragserklärung, kommt (kommen) der (die) Vertrag (Verträge) zustande. Danach kann ich meine Vertragserklärung(en) innerhalb von zwei Wochen 
widerrufen. Eventuell gezahlte oder abgebuchte Beiträge werden mir zurückerstattet. Die auf der Rückseite dieser Vertragserklärung befindlichen Grundlagen, insbe-
sondere die Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), habe ich vor meiner Unterschrift zur Kenntnis genommen; sie werden wichtiger Bestandteil 
des Angebots der Uelzener. Für die Erteilung vom Versicherer gewünschter Auskünfte entbinde ich die konsultierten Tierärzte von der Schweigepflicht. Ich habe zur 
Kenntnis genommen, dass die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht den Versicherer je nach Verschulden berechtigen kann, vom 
Vertrag zurückzutreten, ihn zu kündigen oder anzupassen, was unter Umständen zur Leistungsfreiheit des Versicherers (auch für bereits 
eingetretene Versicherungsfälle) führen kann.
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin, ggf. gesetzliche Vertreter Vermittler/-in

Lastschrifteinzugsermächtigung (Die Beiträge sind bis auf Widerruf bei Fälligkeit von dem nachstehenden Konto einzuziehen.)
Lastschrift zum 1.
Lastschrift zum 15.

Konto-Nr.

Name, Vorname und Unterschrift, falls abweichender Kontoinhaber/-in

Bankleitzahl Geldinstitut, Ort

A
_V

FD
51

8_
01

10

Vorversicherung
Bestehen oder bestanden für Sie weitere Versicherungen oder wurde bei uns oder einer anderen Gesellschaft ein Antrag
gestellt oder abgelehnt?
Tierleben Tierkranken

ja, bei: Gesellschaft Versicherungs-Nr.nein

VFD-Mitgl.-Nr.

Antragsteller/-in (Bitte in Druckschrift ausfüllen.) 

Geburtsdatum

Telefon

freiw. krankenvers. gesetzl. krankenvers.
Arbeiter Angestellter Selbstst.

Titel, Nachname

Vorname(n)

Straße, Haus-Nr.

PLZ Ort

Derzeit ausgeübte Tätigkeit

Telefon: Zur Beratung und Information über 
Versicherungs- und Finanzdienstleistungen.

Frau Herr Eheleute

Staatsangehörigkeit
D

Abmeldung – Von den versicherten Tieren sind ausgeschieden:
Pos.-Nr. Name Pos.-Nr. Name Pos.-Nr. Name

Versichertes Pferd (Bitte unbedingt vollständig ausfüllen.)

Name des Tieres

Bestehen/bestanden
Mängel oder Missbildungen?

nein ja, welche:

War/ist das Pferd erkrankt/in
tierärztlicher Behandlung?

nein ja, wann, weshalb und bei welchen Tierärzten?

Haustierarzt:
(Name und Anschrift)

Ankaufsdatum AnkaufspreisGeburtstag

EUR
Stockmaß

Rasse Farbe/Abzeichen Verwendungszweck (Reit-/Zuchtpf.)

Augenblicklicher Wert Gewünschte Vers.-Summe

EUR EUR

cm

Abstammung Vater Abstammung Vater der Mutter Lebens-Nummer

Versicherungsumfang und Beitrag

VFD - Pferd & ReiterSicher - Versicherung: Pferdehalter-Haftpflicht- ¹, Pferde-OP-Kranken-, Reiter-Unfall- 
und Transportversicherung EUR1facher 2facher Satz der GOT

nur Pferdehalter-Haftpflichtversicherung ¹
EUR

nur Pferde-OP-Krankenversicherung
EUR1facher 2facher Satz der GOT

nur Reiter-Unfallversicherung
EUR

¹	 Zur Pferdehalter-Haftpflichtversicherung: Kopie des Reiterpasses	 liegt bei	 wird nachgereicht!

Monatsbeiträge:
(Inklusive Versicherungssteuer, 

Laufzeitzuschlag und Ratenzuschlag.)

jaBP: nein ohne

Hengst Wallach Stute

Otie & Peter
Stempel



Information für den Kunden 
 

Nach der seit dem 22.05.2007 geltenden Gesetzgebung, sind wir verpflichtet, Ihnen 
alle wesentlichen Informationen zu geben, die bei Ihrer Entscheidung von Bedeutung 
sein könnten. Dazu gehören:  
 
1. Die Daten des Agenturinhabers:  
 

Uelzener Generalagentur              Telefon 02432 7036 
Tier und Halter GmbH Telefax 02432 893187 
Buchenweg 2  E-Mail info@tier-und-halter.de 
41849 Wassenberg Internet www.tier-und-halter.de 
Geschäftsführer: Heinz-Peter Michiels Registergericht:  
  Amtsgericht Aachen HRB 15176 
 

Wir firmieren unter dem Namen Tier und Halter GmbH .  
 
2. Vermittlerstatus  
 

Als Generalagentur sind wir ausschließlich für die  Uelzener Versicherungen 
 Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a. G.   
 Uelzener Lebensversicherungs- AG  
 Uelzener Rechtsschutz Schadenservice GmbH 
 RIMA Risk Management GmbH 

tätig und sind als Vermittler ins Vermittlerregister Reg-Nr. D-00OL-B8O9D-45 einge-
tragen, welches Sie unter folgender Adresse finden können: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V., Breite Str. 29 10178 Ber-
lin 
Telefon 0180 5005850 (0,14 Euro/Min aus dem deutschen Festnetz, höchstens 0,42 
Euro/Min. aus Mobilfunknetzen) 
www.vermittlerregister.info  oder  www.vermittlerregister.com 
 
 3. Weitere wichtige Hinweise: 
 

Es liegen keine Beteiligungen zwischen Versicherungsunternehmen und Vermittler 
vor.  
 
4. Hinweis auf Beschwerden und Abhilfeverfahren: 

 

Sollten Sie im Zusammenhang mit einer Beratung einmal Anlass zur Beschwerde 
haben, können Sie sich an die 
 Uelzener Versicherungen       Veerßer Str. 65/67     29525 Uelzen    
 
oder an die außergerichtliche Schlichtungsstelle wenden:  
Versicherungsombudsmann e. V.     Postfach 080632    10006 Berlin 
Tel.:  01804 / 22 44 24        FAX.:  01804/ 22 44 25 
E-Mail  beschwerde@versicherungsombudsmann.de    

www.tier-und-halter.de 
 

 

5.  Anmerkung zum neuen Versicherungsvertragsgesetz. (VVG) 
 
Seit dem 22.05.2007 muss bei jedem Versicherungsabschluss eine Beratung erfol-
gen, es sei denn, der Kunde erklärt ausdrücklich seinen Beratungsverzicht. Sie ha-
ben einen Antrag ausgedruckt bzw. eine Anfrage aus dem Internet gestellt. Bitte do-
kumentieren Sie Ihre Entscheidung ob eine Beratung erfolgen soll oder nicht. Legen 
Sie das unterschriebene Dokument bitte dem Antrag oder der Anfrage bei. 
 
 

 Frau     Herr    Name/Vorname _____________________________________________ 
 
Straße Hs. Nr.  ______________________________________________________________ 
 
PLZ  Ort ______________________________________________________________ 
 
Telefon    ______________________________   E-Mail  ______________________________ 
 

 
  Ich verzichte auf Beratung / Dokumentation.   

  

Mir ist bewusst, dass der Verzicht sich nachteilig auf meine Möglichkeiten auswirken 
kann, zukünftige Ansprüche gegenüber dem Vermittler wegen Beratungsfehler, nach     
§ 63 VVG, geltend zu machen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Ich wünsche eine telefonische Beratung   

 
  Ich wurde bereits beraten  am                       um             Uhr  .                                         

 
 
_______________________________________        __________________________________  

Datum Unterschrift        Kunde                                    Datum Unterschrift         Vermittler  
 

Bitte dieses Formular ausfüllen und der Vertragserklärung beilegen. 

§ 61 Beratungs- und Dokumentationspflichten des Versicherungsvermittlers 
(1) Der Versicherungsvermittler hat den Versicherungsnehmer, soweit nach der Schwierigkeit, die angebotene Versicherung 
zu beurteilen, oder der Person des Versicherungsnehmers und dessen Situation hierfür Anlass besteht, nach seinen Wün-
schen und Bedürfnissen zu befragen und, auch unter Berücksichtigung eines angemessenen Verhältnisses zwischen Bera-
tungsaufwand und der vom Versicherungsnehmer zu zahlenden Prämien, zu beraten sowie die Gründe für jeden zu einer 
bestimmten Versicherung erteilten Rat anzugeben. Er hat dies unter Berücksichtigung der Komplexität des angebotenen 
Versicherungsvertrags nach § 62 zu dokumentieren. 
(2) Der Versicherungsnehmer kann auf die Beratung oder die Dokumentation nach Absatz 1 durch eine gesonderte schriftli-
che Erklärung verzichten, in der er vom Versicherungsvermittler ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass sich ein Verzicht 
nachteilig auf die Möglichkeit des Versicherungsnehmers auswirken kann, gegen den Versicherungsvermittler einen Scha-
densersatzanspruch nach § 63 geltend zu machen. 
 
§ 62 Zeitpunkt und Form der Information 
(1) Dem Versicherungsnehmer sind die Informationen nach § 61 Abs. 1 vor dem Abschluss des Vertrags klar und verständlich 
in Textform zu übermitteln. 
(2) Die Informationen nach Absatz 1 dürfen mündlich übermittelt werden, wenn der Versicherungsnehmer dies wünscht oder 
wenn und soweit der Versicherer vorläufige Deckung gewährt. In diesen Fällen sind die Informationen unverzüglich nach 
Vertragsschluss, spätestens mit dem Versicherungsschein dem Versicherungsnehmer in Textform zur Verfügung zu stellen; 
dies gilt nicht für Verträge über vorläufige Deckung bei Pflichtversicherungen. 
 
§ 63 Schadensersatzpflicht  
Der Versicherungsvermittler ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der dem Versicherungsnehmer durch die Verletzung 
einer Pflicht nach § 61 entsteht. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsvermittler die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 

file:///E:/WebSeitenWartung/k0605 (Tier-und-Halter)/Ausf?llhilfen/www.tier-und-halter.de
http://www.tier-und-halter.de/


Stute

VFD - Pferd & ReiterSicher - Versicherung bestehend aus:

Pferdehalter-Haftpflicht-, Pferde-OP-Kranken- (mit 1fachem Satz der Gebührenordnung für Tierärzte in der Fassung vom  
8. Juli 2008), Reiter-Unfall- und Transportversicherung. 

In der Transportversicherung sind versichert: Tod oder Nottötung während des Transportes in den Mitgliedslän-
dern der EU und der Schweiz (kein Lufttransport), wenn der Tod (Verenden, Nottötung) durch den Transport verursacht 
wird. Mitversichert sind Diebstahl und Raub oder Abschlachten in diebischer Absicht sowie Brand und Blitzschlag. Die 
Versicherungssumme beträgt 2.500 EUR.
	 Bei Vorlage Reiterpass:

zusammen............................................... Monatsbeitrag:		  19,41 EUR		 18,84 EUR

bei Vereinbarung des 2fachen Satzes
der Gebührenordnung für Tierärzte............ Monatsbeitrag:		  22,72 EUR		 22,15 EUR

Nachstehende Versicherungen 
können jeweils einzeln beantragt werden:

nur Pferdehalter-Haftpflichtversicherung

Deckungssumme 15 Mio. EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, einschließlich Flurschäden,  
Gastreiter- und Turnierrisiko.
	 Bei Vorlage Reiterpass:

1.	 Reitpferd (private Haltung)................... Monatsbeitrag:		  10,09 EUR		  9,41 EUR

2.	 Zucht- und Aufzuchtpferd..................... Monatsbeitrag:		  5,52 EUR		  5,15 EUR
	 (Fohlen von der Geburt bis zur nächtsten Hauptfälligkeit .= beitragsfrei!)

Bei Versicherung von Pferden mit anderem Verwendungszweck (z. B. Kutschpferde, Schulpferde usw.) bitte separates 
Angebot anfordern.

nur Pferde-OP-Krankenversicherung

Operationen infolge Unfall oder Krankheit gem. den ABKP werden mit 100 % nach dem 1fachen Satz der Gebührenord-
nung für Tierärzte (GOT) in der Fassung vom 8. Juli 2008 erstattet. Die Kosten des letzten Untersuchungstages vor der 
Operation, der Nachbehandlung und der verordneten Arzneimittel bis 5 Tage nach dem Operationstag während der 
Vertragslaufzeit sind hierin ebenfalls eingeschlossen. Keine Altersbeschränkung.

1.	 nach dem 1fachen Satz der GOT......... Monatsbeitrag:		  9,31 EUR

2.	 nach dem 2fachen Satz der GOT......... Monatsbeitrag:		  13,20 EUR

nur Reiter-Unfallversicherung

Für „alle Reiter“ eines bestimmten Pferdes mit folgenden Leistungen: 5.000 EUR bei Tod, 25.000 EUR bei Invalidität *, 
50.000 EUR bei Vollinvalidität, 10 EUR Unfall-Krankenhaustagegeld und 2.500 EUR Bergungskosten.

	 ........................................................ Monatsbeitrag:		  2,46 EUR

Bei gewerblicher Tätigkeit = 50 % Zuschlag in der Reiter-Unfallversicherung.
* = Verdoppelung der Leistungen ab einem Invaliditätsgrad ab 75 %.

Die genannten Beiträge gelten nur bei 10-jähriger Laufzeit. Bei 5-jähriger Laufzeit = 10 % Zuschlag, bei 1-jähriger 
Laufzeit = 25 % Zuschlag. Alle Beiträge inkl. 19 % Versicherungssteuer und Ratenzahlungszuschlag bei monatlicher 
Zahlungsweise per Lastschrift.

Erläuterungen zur Reiter-Unfallversicherung:

„Alle Reiter“ des versicherten Pferdes: Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Rahmen der Allgemeinen Un-
fallversicherungsbedigungen (AUB) auf Unfälle, die der berechtigte Reiter des im Vertrag näher bezeichneten Pferdes 
erleidet. Eingeschlossen sind Unfälle beim Auf- und Absitzen, während der Führung am Zügel sowie anlässlich der Pflege 
und Versorgung des Pferdes. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Unfälle von Personen die eine berufliche oder 
gewerbliche Tätigkeit ausüben.
(Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung für alle Reiter des versicherten Pferdes – BBReiter)



8	Allgemeines
•	 Es ist den Vermittlern verboten und ohne 

rechtliche Wirkung auf die Gesellschaft, 
selbstständig Deckungszusagen abzugeben.

•	 Die Beiträge sind jährlich im Voraus zu ent-
richten; es kann auch monatliche (nur per 
Lastschrift), viertel- oder halbjährliche Zah-
lung gegen 2,5 %, 1,5 % oder 1 % Ratenzu-
schlag vereinbart werden.

	 Weitere Kosten und Gebühren werden nicht 
erhoben. Insbesondere sind die Versiche-
rungsvertreter und Versicherungsmakler nicht 
berechtigt, von Ihnen noch irgendwelche be-
sonderen Gebühren zu erheben.

•	 Dem Versicherungsnehmer ist bewusst, dass 
es sich bei der Pferdehalter-Haftpflicht-, 
der OP-Kranken-, der Reiter-Unfall- und der 
Transport-Versicherung – soweit beantragt 
– um  rechtlich selbstständige und voneinan-
der unabhängige Verträge handelt.

•	 Mitteilungen, die das Versicherungsverhält-
nis betreffen, müssen stets schriftlich erfol-
gen. Für uns bestimmte Mitteilungen werden 
wirksam, sobald sie uns zugegangen sind. 

•	 Der Vertrag/die Verträge verlängern sich 
nach Ablauf (längstens nach drei Jahren) um 
jeweils ein Jahr, wenn sie nicht spätestens 
drei Monate vor Ablauf von einem der bei-
den Vertragspartner schriftlich gekündigt 
werden. Ist eine mehr als 3-jährige Dauer 
vereinbart, kann jeder Vertrag zum Ende 
des dritten oder des darauf folgenden Jahres 
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
gekündigt werden.

Die Versicherungsverträge werden nach deut-
schem Recht abgeschlossen. Die folgenden 
Allgemeinen und Besonderen Bedingungen, 
Klauseln und Risikobeschreibungen – jeweils 
in der zum Zeitpunkt der Annahme dieser Ver-
tragserklärung gültigen Fassung – liegen den 
Verträgen zugrunde. Zusätzlich gelten die ge-
setzlichen Bestimmungen.

8	Haftpflichtversicherung
•	 Allgemeine Versicherungsbedingungen der Uel-

zener für die Haftpflichtversicherung (AHB)
•	 Besondere Bedingungen und Risikobeschrei-

bungen zur Haftpflichtversicherung (BBR 1)
•	 Besondere Bedingungen und Risikobeschrei-

bungen zur Haftpflichtversicherung für Pfer-
dehalter (BBR Pferd)

Die Gesamtleistung des Versicherers für alle 
Schadenfälle eines Versicherungsjahres beträgt 
das Doppelte der vereinbarten Deckungssummen.

Auf die Möglichkeit der Beitragsanpas-
sung nach Ziff. 15. der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB), den Umfang 
der Sachschadendeckung (vgl. Ziff. 7. 
AHB) und den Ausschluss der Schäden 
an fremden Sachen (vgl. Ziff. 7.6 und 
7.7 AHB) wird besonders hingewiesen.

8	Pferde-OP-Krankenversicherung
•	 Allgemeine Bedingungen der Uelzener für die 

Krankenversicherung von Pferden (ABKP). 

Auf die Möglichkeit der Beitragsan-
passung gem. Ziff. 15 der ABKP, wird 
besonders hingewiesen.

Die Wartezeit beträgt sechs Monate, für 
Kolikbehandlungen 30 Tage (vgl. Ziff. 
7.3 der ABKP).

8	Unfallversicherung
•	 Allgemeine Unfallversicherungsbedingungen 

(AUB)

•	 Zusatzbedingungen für die Gruppen-Unfall-
versicherung

•	 Besondere Bedingungen für die Mitversiche-
rung von Bergungskosten in der Allgemeinen 
Unfallversicherung (BBBergungskosten)

•	 Besondere Bedingungen für die Unfallversiche-
rung für alle Reiter des versicherten Pferdes 
(BBReiter)

•	 Besondere Bedingungen für Mehrleistungen 
	 bei einem Invaliditätsgrad ab 75 %

„Mir ist bekannt, dass der Versicherer – soweit 
hierzu ein Anlass besteht – Angaben über 
meinen Gesundheitszustand, auch über frühere 
Erkrankungen oder Unfälle und über frühere, 
bestehende oder beantragte Versicherungs-
verträge bei anderen Unfall-, Kranken- oder 
Lebensversicherern zur Beurteilung der Risiken 
eines von mir beantragten Vertrages überprüft. 
Zu diesem Zweck befreie ich Ärzte, Zahnärzte, 
Angehörige anderer Heilberufe sowie Angehörige 
von Krankenanstalten und Gesundheitsämtern, die 
mich in den letzten zehn Jahren vor Antragstel-
lung untersucht, beraten oder behandelt haben, 
von ihrer Schweigepflicht – und zwar auch über 
meinen Tod hinaus – und ermächtige sie, dem 
Versicherer die erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. Dies gilt auch für Angehörige anderer 
Kranken-, Lebens- und Unfallversicherer, mit 
denen ich bisher in Vertragsbeziehungen stand 
oder stehe. Diese Ermächtigung endet fünf Jahre 
nach Antragstellung.“

Versicherungsunfähigkeit gem. Ziff. 4 AUB:
I.	 Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung 

nicht versichert sind dauernd pflegebedürftige 
Personen sowie Geisteskranke. Pflegebedürf-
tig ist, wer für die Verrichtung des täglichen 
Lebens überwiegend fremder Hilfe bedarf.

II.	 Der Versicherungsschutz erlischt, sobald der 
Versicherte im Sinne von I. nicht mehr versicher-
bar ist. Gleichzeitig endet die Versicherung.

III.	 Der für dauernd pflegebedürftige Personen 
sowie Geisteskranke seit Vertragsabschluss 
bzw. Eintritt der Versicherungsunfähigkeit 
entrichtete Beitrag ist zurückzuzahlen.

8	Transportversicherung
•	 Allgemeine Bedingungen der Uelzener für 

die Versicherung von Pferden und anderen 
Einhufern (AVP).

Auf die Möglichkeit der Beitragsanpas-
sung gem. Ziff. 18 der AVP wird beson-
ders hingewiesen.

8	Schlusserklärung
Die Fragen in der Vertragserklärung 
habe ich vollständig und richtig be-
antwortet. Ich weiß, dass der Versi-
cherungsschutz sonst gefährdet ist. Ich 
habe zur Kenntnis genommen, dass die 
Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht den Versicherer je nach Ver-
schulden berechtigen kann, vom Vertrag 
zurückzutreten, ihn zu kündigen oder 
anzupassen, was unter Umständen zur 
Leistungsfreiheit des Versicherers (auch 
für bereits eingetretene Versicherungs-
fälle) führen kann.

Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
die Einwilligungsklausel nach dem Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG) sowie die Satzung der 
Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft 
auf Gegenseitigkeit werden mir mit der (den) 
Urkunde(n) über den Vertragsabschluss zugestellt. 
Ich erkenne diese Bedingungen und Klauseln an, 
wenn ich den Erstbeitrag bezahle und innerhalb 
von zwei Wochen meinen Antrag bzw. meine 
Vertragserklärung nicht widerrufe.

8	Einwilligungsklausel nach dem 
	 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
Ich willige ein, dass der Versicherer im er-
forderlichen Umfang Daten, die sich aus den 
Unterlagen der Vertragserklärung oder der 
Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungs-
fälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an 
Rückversicherer übermittelt zur Beurteilung des 
Risikos und der Ansprüche sowie zur Abwicklung 
der Rückversicherung, ferner an den Gesamt-
verband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V. zur Weitergabe dieser Daten an andere 
Versicherer, außerdem an andere Versicherer 
zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche. 
Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom 
Zustandekommen des Vertrages sowie für 
entsprechende Prüfungen bei anderweitig bean-
tragten Versicherungsverträgen und bei künftigen 
Vertragserklärungen.
Ich willige ferner ein, dass die Uelzener 
Versicherungen meine allgemeinen Daten der 
Vertragserklärung sowie Vertrags- und Leistungs-
daten in gemeinsamen Datensammlungen führen 
und an den/die für mich zuständigen Vermittler 
weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen 
Durchführung meiner Versicherungsangele-
genheit dient. Gesundheitsdaten dürfen nur 
an Personen- und Rückversicherer übermittelt 
werden; an Vermittler dürfen sie nur weiterge-
geben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung 
erforderlich ist. 
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit 
widerrufbar willige ich ferner ein, dass die 
Vermittler meine allgemeinen Daten der Vertrags-
erklärung sowie Vertrags- und Leistungsdaten 
darüber hinaus für die Beratung und Betreuung 
auch in sonstigen Dienstleistungen nutzen dürfen. 
Diese Einwilligungen gelten nur, wenn ich vom 
Inhalt des Merkblatts zur Datenverarbeitung 
Kenntnis nehmen konnte, das mir zusammen 
mit den weiteren, gesetzlich vorgesehenen 
Verbraucherinformationen – auf Wunsch auch 
sofort – überlassen wird.
Ich willige ein, dass meine allgemeinen per-
sonenbezogenen Daten unter Beachtung der 
Grundsätze der Datensparsamkeit und der Da-
tenvermeidung verwendet werden zur Antrags-
abwicklung, in dem die Uelzener Allgemeine 
Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit 
selbst Informationen über mein allgemeines 
Zahlungsverhalten einholt und diese ebenso wie 
die Verweigerung der Einwilligung zur Nichtan-
nahme des Antrages bzw. der Vertragserklä-
rung führen können.
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